
 
 
 
Antrag auf Feststellung der Wohnberechtigung; 
Erklärung zur Lebensgemeinschaft 
 
 
Antragsteller/-in 

Name, Vorname 
 
 

Geburtsdatum 
 

Anschrift 
 
 
 
 
Partner/-in 
Name, Vorname 
 
 

Geburtsdatum 
 

Anschrift 
 
 
 

Sie haben einen Antrag auf Feststellung der Wohnberechtigung gestellt. Bei der Angabe nach 
Haushaltsangehörigen, die mit Ihnen in die beantragte Sozialwohnung ziehen soll, haben Sie unter 
Punkt 2 „Weitere Haushaltsangehörige“ Ihre Partnerin/Ihren Partner aufgeführt.  

Für die Entscheidung, ob es sich um eine auf Dauer angelegte Lebensgemeinschaft und nicht um 
eine bloße Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft handelt, ob zwischen den beiden Partnern eine 
innere Bindung, die ein gegenseitiges Einstehen der Partner füreinander begründet und die 
daneben eine weitere Lebensgemeinschaft nicht zulässt handelt und ob diese Person zum 
Haushalt dazu zählt, bitten wir um Beantwortung folgender Fragen: 

 
1.  Wohnen Sie bereits zusammen ? 
 
O nein, wir wohnen noch nicht zusammen 
 
O  ja, wir wohnen seit …………………………………………… zusammen 
 
 
 
2. Haben Sie gemeinsame Kinder? 
 
O ja , und zwar ………………………………………………………………………………………………………………………. 

(bitte die Vaterschaftsanerkennung der Erklärung beiliegen) 
 
O  nein 
 
 

-2- 
 
 

 



 
 
3.  Haben Sie ein gemeinsames Bankkonto? 
 
O ja, bei folgender Bank : ………………………………………………………………………………..  
 
               Kontonummer: ……………………………………………………………………………….. 
 
O  nein 
 
 
 
4.  Haben Sie gegenseitige Bankvollmacht? 
 
O ja  
 
O  nein 
 
 
 
5.  Haben Sie die Absicht, in nächster Zeit zu heiraten? 
 
O ja, die Anmeldung zur Eheschließung (Eheaufgebot) wurde am …………………………………… 
 

beim Standesamt ………………….…………………………………………………………..………….. bestellt  
 
O  nein 
 
 
 
Mit unserer Unterschrift versichern wir, dass die Angaben der Wahrheit entsprechen: 
 
 
 
…………………………………………………………….  ……………………………………………………………. 

Ort, Datum Unterschrift Antragsteller/-in 

 

 

…………………………………………………………….  ……………………………………………………………. 

Ort, Datum Unterschrift Partner/-in 
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